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gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

BEECK Fungizid

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Wässrig-biozide Wirkstofflösung zum Schutz mineralischer Fassaden.

Produkt nur für gewerbliche Verarbeitung.

Das Produkt ist ausschließlich für den im technischen Merkblatt bzw. in der Verarbeitungsvorschrift genannten 

Anwendungszweck zu verwenden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

BEECK'SCHE FARBWERKE GmbHFirmenname:

Neustadt 458Straße:

D-84028 LandshutOrt:

Telefon: +49 (0) 7333 / 9607-11 Telefax:+49 (0) 7333 / 9607-10

E-Mail: info@beeck.com

Ralf RieksAnsprechpartner: +49 (0) 7333 / 9607-14Telefon:

E-Mail: Ralf.Rieks@beeck.com

www.beeck.comInternet:

Werk Laichingen, Gottlieb-Daimler-Str. 4, D-89150 Laichingen

Tel. +49(0)7333/9607-11

Fax: +49(0)7333/9607-10

Mo-Fr: 8.00 -16.00 Uhr

Auskunftgebender Bereich:

GBK GmbH Global Regulatory Compliance

+49(0)6132/84463

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Gewässergefährdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Kann bei wiederholtem Kontakt bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

2.3. Sonstige Gefahren
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Biozid auf Basis Benzalkoniumchlorid und Octylisothiazolon. 

Wässrige Lösung

Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride 0,1 - < 1 %

270-325-2

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1 

(M-Factor = 1); H302 H314 H318 H400 H410

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on  < 0,1 %

247-761-7 613-112-00-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 

1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H330 H311 H302 H314 H318 H317 H400 

H410

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Unwohlsein: Arzt aufsuchen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen . Nie einer 

ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Betroffene Person ruhig lagern, bei Bewußtlosigkeit in 

die stabile Seitenlage bringen.

Augen- und Sicherheits-Duschen müssen leicht zugänglich sein.

Allgemeine Hinweise

Frischluftzufuhr.  Betroffenen warm halten und ruhig lagern.  Bei Atemnot Sauerstoff-Therapie. Arzt 

konsultieren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung ausziehen. Keine Lösemittel oder 

Verdünner benutzen. Mit Wasser gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt benachrichtigen.

Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen .

Nach Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augenarzt 

konsultieren.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund mit Wasser ausspülen und Wasser nachtrinken. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung 

herbeiführen. Bei spontanem Erbrechen unter Bewußtlosigkeit Kopf überstrecken und den Verletzten in die 

stabile Seitenlage bringen. Sofort Wasser trinken lassen. Betroffenen warm halten und ruhig lagern. Arzt 

konsultieren.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augenreizung. Hautreizung. 

Wiederholter oder fortgesetzter Hautkontakt kann Hautreizungen und/oder Dermatitis, bei empfindlichen 

Personen auch Sensibilisierung hervorrufen.
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4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen). Gegebenenfalls sich mit dem Giftnotruf in 

Verbindung setzen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Dieses Produkt ist nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Rauch, Stickstoffoxide 

(NOx). 

Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät 

tragen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Es ist zu verhindern, dass Löschwasser der Feuerwehr oder anderweitig mit Wasser verdünntes Produkt in 

Oberflächenwasser oder Trinkwasserreservoirs gelangt . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die 

Kanalisation gelangt.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Personal in ein sicheres Gebiet evakuieren. Für gute Belüftung sorgen. Dämpfe und Nebel nicht einatmen. 

Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden. Persönliche Schutzkleidung verwenden. 

Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt.

Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung (biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen. Das Eindringen in 

Flüsse oder Oberflächengewässer ist durch Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 

geeignete Absperrmaßnahmen zu verhindern. Sollte das Produkt in das Erdreich, in Gewässer oder in die 

Kanalisation gelangen, ist hiervon die zuständige Behörde sofort in Kenntnis zu setzen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Reste mit Bindemittel vermischen und unter Vermeidung von Staubbildung aufkehren . 

Geeignetes Bindemittel verwenden. Vielzweckbindemittel Kennzeichnung V.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Geeignete Schutzausrüstung: Siehe Abschnitt 8.

Wie unter Abschnitt 13 beschrieben entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. 

Vorsichtig umfüllen. Verschütten vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie 

Schleifen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Dämpfe/Staub nicht 

einatmen. 

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Geeignete Schutzausrüstung: Siehe Abschnitt 8.

Hinweise zum sicheren Umgang
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Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Handhabung, Lagerung und Transport gemäß 

örtlicher Vorschriften und in beschrifteten, für dieses Produkt geeigneten Behältnissen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Im Originalgebinde dicht geschlossen lagern.

Kühl und trocken aufbewahren. Vor Frost schützen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen mit Säuren lagern.

Zusammenlagerungshinweise

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter dicht geschlossen halten. 

Bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C aufbewahren.

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern , um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

10 - 13Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)2-Octyl-2H-isothiazol-3-on26530-20-1 0,05 E

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Dies kann durch lokale oder 

Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Lösemitteldampfkonzentration unter den 

Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Beschmutzte 

Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder 

schnupfen. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Von 

Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Schutzbrille bei Gefahr des Spritzens. Schutzbrille mit Seitenschutz.

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe, chemikalienbeständig (DIN EN 374)

Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienhandschuhs in der Praxis wegen 

vieler Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein 

kann. Nach dem Gebrauch von Handschuhen Hände waschen und gründlich trocknen. Schutzcremes können 

helfen Hautflächen zu schützen, sie sollten vor Anwendung genutzt werden.

Der Hersteller empfiehlt die nachfolgenden Handschuhmaterialien:  

Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke - Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: 480 min 

Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien: Lederhandschuhe.

Handschutz

Arbeitsschutzkleidung

Körperschutz
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Um das Einatmen von Sprühnebel und Schleifstaub zu vermeiden, müssen alle Spritz- und Schleifarbeiten mit 

geeignetem Atemschutzgerät durchgeführt werden.

Atemschutz

farblos

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

mildGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 4 - 5

Zustandsänderungen

Keine Daten verfügbar.Schmelzpunkt:

100 °CSiedebeginn und Siedebereich:

nicht anwendbarFlammpunkt:

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Keine Daten verfügbar.Untere Explosionsgrenze:

Keine Daten verfügbar.Obere Explosionsgrenze:

Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar.

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Brandfördernde Eigenschaften

Keine Daten verfügbar.Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C): 1,0 g/cm³

Wasserlöslichkeit: vollkommen mischbar

Keine Daten verfügbar.Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskosität: < 500 mPa·s

Keine Daten verfügbar.Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar.

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine Daten verfügbar.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Vor der Verarbeitung sollte das Produkt nicht verdünnt oder mit anderen Chemikalien gemischt werden , um 

negative Einflüsse auf die Aktivsubstanz(en) zu vermeiden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

starke Säuren und starke Basen

10.5. Unverträgliche Materialien
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Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Mindesthaltbarkeit: 12 Monate

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Für das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.

ATE mix/oral: > 5000 mg/kg (Ratte)

ATE mix/dermal: > 5000 mg/kg (Ratte)

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

68424-85-1 Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride

ATE 500 mg/kgoral

26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on

ATE 500 mg/kgoral

ATE 300 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 0,05 mg/l

Reiz- und Ätzwirkung

Kann Augen-/Hautreizungen verursachen.

Sensibilisierende Wirkungen

Kann bei wiederholtem Kontakt bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Atmungshemmung des Belebtschlamms

Octylisothiazolon 

EC20 / 0,5 h: 10,4 mg/l (TTC-Test)

EC20 / 3 h:     7,3 mg/l (OECD 209)

Benzalkoniumchlorid

EC20 / 0,5 h:    5 mg/l (OECD 209)

Eine Hemmwirkung auf Belebtschlammbakterien wird nicht angenommen.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on26530-20-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 0,036 mg/l

Akute Algentoxizität 72 hErC50 0,084 mg/l

Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 0,42 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit: 
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Octylisothiazolon:

"Surface Water - Simulation Biodegradation Test"  0,6 - 1,4 d (half life) (OECD 309)

Benzalkoniumchlorid:

Closed-Bottle-Test: > 70% (OECD 301 D)

Verhalten in Kläranlagen:

Octylisothiazolon:

 Activated Sludge Assay: > 90 % (OECD 303 A)

Benzalkoniumchlorid:

 Activated Sludge Assay: > 83 % (OECD 303 A)

Das Produkt ist biologisch abbaubar. / Aus dem Wasser gut eliminierbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Bioakkumulation aufgrund der logP-Werte der Hauptbestandteile.

Octylisothiazolon log Kow 2,92 (OECD 117)

Benzalkoniumchlorid log Kow 2,88 (OECD 107)

Keine Daten verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keinen Stoff, der die PBT-Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die 

vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr bioakkumulativ) erfüllt.

Enthält keine Schwermetalle. 

AOX-Hinweis: Produkt enthält keine Stoffe, die nach derzeitigem Erkenntnisstand ein ökologisches Risiko 

darstellen.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden . Die 

organischen Bestandteile können unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in geeigneten 

Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

Abfallschlüssel Produkt

080111 Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen 

(Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus HZVA und 

Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel Produktreste

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen 

(Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben; Abfälle aus HZVA und 

Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere 

gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

080111

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle ); 

Verpackungen aus Kunststoff

150102
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Geeignete Reinigungsmittel: Wasser bzw. Seifenwasser.

Verpackungen können nach Entleerung und entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden . Ist 

eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen .

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: nicht unterstellt

nicht unterstellt14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

nicht unterstellt14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: nicht unterstellt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: nicht unterstellt

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

nicht unterstellt

14.3. Transportgefahrenklassen: nicht unterstellt

14.4. Verpackungsgruppe: nicht unterstellt

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: not regulated

not regulated14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: not regulated

14.4. Verpackungsgruppe: n.d.a.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: not regulated

not regulated14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

not regulated14.3. Transportgefahrenklassen:

n.d.a.14.4. Verpackungsgruppe:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

nicht anwendbarGefahrauslöser:

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Daten verfügbar.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Sonstige einschlägige Angaben
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nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

nicht anwendbarAngaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Zusätzliche Hinweise

Keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57.

Nationale Vorschriften

Unterliegt nicht der Störfallverordnung.Störfallverordnung:

Katalognr. gem. StörfallVO:

Mengenschwellen:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

Biozid Registriernummer: N-47297; N-47299

Zusätzliche Hinweise

Berufsgenossenschaftliches Regelwerk beachten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

n.a. = nicht anwendbar; n.b. = nicht bestimmt

k.D.v. = keine Daten verfügbar

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden .

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Das Produkt ist ausschließlich für den im technischen Merkblatt bzw. in der Verarbeitungsvorschrift genannten 

Anwendungszweck zu verwenden.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu 

beachten.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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